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Anforderungen an Aufsichtsräte
steigen

B˛rsen-Zeitung, 1.3.2017
Die Europäische Bankenaufsichtsbe-
h˛rde (EBA) und die Europäische
Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
h˛rde (ESMA) haben gemeinsam ei-
nen Leitlinienentwurf zur Eignung
von Mitgliedern der Geschäftslei-
tung und des Aufsichtsorgans in Kre-
ditinstituten vorgelegt. Dieser fˇhrt
vor allem im Bereich der Verwal-
tungs- und Aufsichtsräte zu einer
deutlichen Erh˛hung der Anforde-
rungen an die pers˛nliche Unabhän-
gigkeit und fachliche Eignung der
Organmitglieder. Vor dem Hinter-
grund der disruptiven Veränderun-
gen im Bankenbereich ist dies ˇber-
fällig; die im Entwurf ebenfalls vor-
gesehenen bˇrokratischen Beset-
zungs- und Beurteilungsverfahren
sollten jedoch kritisch hinterfragt
und angepasst werden.

Ursache fˇr Bankenkrise

Defizite in der Überwachung durch
Aufsichts- und Verwaltungsräte gel-
ten als eine der wesentlichen Ursa-
chen fˇr die Bankenkrise und zahl-
reiche Complianceverfehlungen.
Die Stärkung der Unternehmens-
ˇberwachung in den Verwaltungs-
und Aufsichtsorganen steht daher
seit einigen Jahren im Fokus der (eu-
ropäischen) Regulatoren. So wur-
den bereits im Rahmen des CRD-IV-
Paketes die Anforderungen an die
sogenannte Internal Governance
von Kreditinstituten deutlich erh˛ht,
indem etwa die Aufgaben von Ver-
waltungs- und Aufsichtsräten ausge-
weitet, eine jährliche Evaluierung
von Geschäftsleitung und Aufsichts-
organ eingefˇhrt, die Ausschusstä-
tigkeit gestärkt oder die zulässige
Zahl von Aufsichtsratsmandaten be-
grenzt wurde.
Am 28.10.2016 haben ESMA und

EBA nun gemeinsam den Entwurf ei-
ner Leitlinie zur Eignung von Mit-
gliedern der Geschäftsleitung, des
Verwaltungs- und Aufsichtsorgans
sowie von Schlˇsselfunktionsträ-
gern vorgelegt. Der insgesamt 89-
seitige Leitlinienentwurf beinhaltet
umfangreiche Detailregelungen, die
als Reaktion auf die Ursachen der Fi-
nanz- und Bankenkrise eine kompe-
tente und unabhängige Leitung und
Überwachung der Institute gewähr-
leisten sollen. Dabei ist es weniger
der Umfang der Regelungen son-
dern vielmehr ihr Detaillierungs-
grad, der ˇber das bisherige Regulie-

rungsniveau hinausgeht. Ziel der eu-
ropäischen Regulatoren ist es, dass
die Leitlinie nach einer Konsultati-
onsphase bis Mitte 2017 durch die
nationalen Gesetzgeber umgesetzt
wird.
In der Leitlinie werden fˇnf Di-

mensionen unterschieden, die insge-
samt die Eignung einer Person und
eines Gremiums ausmachen: zeitli-
che Verfˇgbarkeit; H˛chstmandats-
zahl; Aufrichtigkeit, Integrität und
Unvoreingenommenheit (,,indepen-
ce of mind‘‘); Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Erfahrung; Diversität des
Gremiums. Jede dieser Dimensionen
wird in der Leitlinie detailliert be-
schrieben, so dass insgesamt ein um-
fangreicher Kriterien- und Anforde-
rungskatalog vorliegt. Auch wenn
die Deutsche Kreditwirtschaft, der
Spitzenverband der deutschen Ban-
kenverbände, das Ziel der Leitlinie
grundsätzlich unterstˇtzt, werden
durch die Bankenverbände vor allem
der hohe Umsetzungsaufwand (ge-
rade fˇr kleinere Institute) sowie
die fehlende Berˇcksichtigung der
Besonderheiten bei der Besetzung
von Aufsichtsorganen ˛ffentlicher
Institute bemängelt.
Die Kritik insbesondere an der Be-

setzung der Aufsichtsräte ˛ffentli-
cher Unternehmen macht sich an
zwei Aspekten fest: Zum einen wird
seitens der Regulatoren politischen
Interessenvertretern die notwendige
pers˛nliche Unabhängigkeit abge-
sprochen, um ihr Mandat eigenver-
antwortlich und mit der erforderli-
chen Unvoreingenommenheit wahr-
nehmen zu k˛nnen. Zum anderen
werden die fachlichen Anforderun-
gen durch die Leitlinie deutlich ver-
schärft, so dass einige wenige Schu-
lungstage nicht mehr ausreichen
werden, um sich fˇr ein Mandat fit
zu machen. Die gerade im Sparkas-
senbereich ˇbliche Besetzung der
Verwaltungsräte mit Vertretern der
Kommune und des Stadtrates wˇrde
so erschwert oder sogar gänzlich un-
m˛glich gemacht. Doch die Kritik
greift zu kurz.

Mehrwert verstehen

Um den eigentlichen Mehrwert der
Leitlinie zu verstehen, muss der
Blick abgewendet werden von den
Ursachen der Bankenkrise hin zu
den vor der Branche liegenden Her-
ausforderungen:
1. Die dauerhaften Niedrigzinsen

bewirken eine nachhaltige Bela-
stung der Ertragskraft, wodurch so-
wohl Anpassungen in den Kosten-
strukturen als auch in den Ge-
schäftsmodellen erforderlich wer-
den.
2. Die Digitalisierung verschärft

diesen Druck, da Banken und ihre
Produkte immer transparenter und
austauschbarer werden und gleich-
zeitig ein immenser Investitions-
druck besteht.
3. Der demografische Wandel ent-

wertet bestehende Kundenbezie-
hungen und erh˛ht den Druck zu ei-
ner Digitalisierung von Produkten
und Geschäftsmodellen.
4. Die verschärften regulatori-

schen Anforderungen fˇhren zu ei-
ner deutlichen Erh˛hung der Eigen-
kapitalanforderungen sowie zu er-
heblichen administrativen und da-
mit Kostenbelastungen. Kurz: Jedes
einzelne der knapp 2 000 Institute
in Deutschland steht vor einem er-
heblichen Veränderungsprozess.

Keine Patentrezepte

Fˇr die notwendigen Veränderun-
gen gibt es keine einfachen Patentre-
zepte. Umso mehr sind die Leitungs-
und Überwachungsorgane gefor-
dert, um ,,ihre‘‘ Institute in den kom-
menden Jahren erfolgreich durch
den Veränderungsprozess zu steu-
ern – frei von Beeinflussungen ein-
zelner Interessengruppen und be-
gleitet von einem hohen Sachver-
stand der Aufsichtsorgane. Hier liegt
der eigentliche Mehrwert der Leitli-
nie, da sie zu einer deutlichen Quali-
fikationsverbesserung in zahlrei-
chen Gremien beitragen kann.
Neben den inhaltlichen Anforde-

rungen an die Eignung der Organ-
mitglieder beinhaltet die Leitlinie
detaillierte Regelungen zu den Be-
setzungs- und Beurteilungsprozes-
sen und -verfahren. Hier scheint die
Kritik der Bankenverbände ange-
bracht zu sein, dass die administrati-
ven Anforderungen teilweise zu weit
gehen. Bei der Anwendung der Leit-
linie sollte daher durch die Institute
und die Aufsichtsbeh˛rden das Pro-
portionalitätsprinzip beachtet wer-
den: Die Ausgestaltung der Gover-
nance-Regelungen soll konsistent
sein mit dem Risikoprofil und dem
Geschäftsmodell eines Instituts. Zu-
dem soll unterschieden werden, ob
es sich um eine Geschäftsleitungs-
oder eine Aufsichtsfunktion handelt.
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Auch die Auswirkungen in den ˛f-
fentlichen Instituten sollten bedacht
werden. Die L˛sung kann vor dem
Hintergrund der beschriebenen Her-
ausforderungen jedoch nicht darin
bestehen, diese ganz von der Leitli-
nie zu befreien. Stattdessen sollte
eine (Mindest-)Quote unabhängiger
Fachexperten eingefˇhrt werden,
die in ˛ffentlichen Aufsichtsräten
vorhanden sein mˇssen. Hierdurch
k˛nnte gewährleistet werden, dass
zumindest eine angemessene Kom-
plementärkompetenz imGesamtgre-
mium vorhanden ist.
Unabhängig davon ist jedoch auch

fˇr die weiteren Aufsichtsratsmit-
glieder das Vorhandensein der erfor-

derlichen Mindestkompetenzen zu
gewährleisten. Denn eine funktions-
fähige Überwachung setzt voraus,
dass sich ein Aufsichtsrats- oder ein
Verwaltungsratsmitglied ein eigenes
Urteil bilden kann und gegebenen-
falls kritisch nachfragt.

Stärkere Überwachung

Vor dem Hintergrund der epochalen
Veränderungen in der Finanzindu-
strie kann der vorliegende Leitli-
nienentwurf einenwichtigen Beitrag
zur Stärkung der Überwachungs-
kompetenz in Aufsichts- und Verwal-
tungsräten leisten. Bei den betroffe-

nen Instituten besteht jedoch bereits
heute häufig der Eindruck, von der
Vielzahl der regulatorischen Vorga-
ben erdrˇckt zu werden. Dies liegt
im Bereich der Internal Governance
auch daran, dass bei der Umsetzung
der Regelungen häufig deren for-
male Erfˇllung im Vordergrund zu
stehen scheint. Daher ist gerade in
den Aufsichtsräten ein Umdenken
erforderlich: Die Aufsichtsratsmit-
glieder sollten sich dem notwendi-
gen Rollenwandel stellen und eine
deutlich offenere Diskussions- und
Feedbackkultur entwickeln.
.......................................................
Peter Ruhwedel, Professor FOM
Hochschule Duisburg
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